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Synopse BDSG-Novellen I, II und III (Stand: 21.08.2009)

Bitte beachten Sie, dass Änderungen, die durch eine nachfolgende Änderung aus Novelle II oder III wieder
hinfällig geworden sind, nicht gesondert hervorgehoben sind.
Anmerkungen und Hinweise bitte an RA Christian.Runte@cms-hs.com, CMS Hasche Sigle, München oder RA
Michael.Kamps@cms-hs.com, CMS Hasche Sigle, Köln.

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) i.d.F. der Bek. v.
14.1.2003 I 66; zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 53 G
v. 5.2.2009 I 160 (Geltende Fassung)

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) n.F.
Änderungen durch die BDSG-Novelle I (BT-Drs 16/10529
vom 10.10.2008 i.d.F. der Beschlussempfehlung des In-
nenausschusses vom 27.05.2009, BT-Drs 16/13219 - ver-
öffentlicht in BGBl. Nr. 48 vom 31.07.2009, S. 2254-2257
sind blau markiert und treten am 01.04.2010 in Kraft.
Änderungen durch die BDSG-Novelle II (BT-Drs 16/12011
vom 18.02.2009 i.d.F. der Beschlussempfehlung des In-
nenausschusses vom 01.07.2009, BT-Drs 16/13657 - ver-
öffentlicht im BGBl. Nr. 54 vom 19.08.2009, S. 2814-
2820) sind rot markiert und treten am 01.09.2009 in
Kraft.
Änderungen durch die BDSG-Novelle III (i.d.F. der BR-Drs
639/09 vom 10.07.2009 – veröffentlicht im BGBl. Nr. 49
vom 03.08.2009, S. 2384) sind grün markiert und treten
am 11.06.2010 in Kraft.

Erster Abschnitt Erster Abschnitt
Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen
§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen § 3 Weitere Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben

über persönliche oder sachliche Verhältnisse ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person (Betroffener).

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person (Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsan-
lagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede
nicht automatisierte Sammlung personenbezo-
gener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und
nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und
ausgewertet werden kann.

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungsan-
lagen. Eine nicht automatisierte Datei ist jede
nicht automatisierte Sammlung personenbezo-
gener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und
nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist und
ausgewertet werden kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den
Betroffenen.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den
Betroffenen.

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern,
Übermitteln, Sperren und Löschen personenbe-
zogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der
dabei angewendeten Verfahren:
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder

Aufbewahren personenbezogener Daten auf
einem Datenträger zum Zwecke ihrer weite-
ren Verarbeitung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten ge-
speicherter personenbezogener Daten,

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern,
Übermitteln, Sperren und Löschen personenbe-
zogener Daten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der
dabei angewendeten Verfahren:
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder

Aufbewahren personenbezogener Daten auf
einem Datenträger zum Zwecke ihrer weite-
ren Verarbeitung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten ge-
speicherter personenbezogener Daten,
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3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicher-
ter oder durch Datenverarbeitung gewonne-
ner personenbezogener Daten an einen Drit-
ten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben

werden oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf

bereitgehaltene Daten einsieht oder ab-
ruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter
personenbezogener Daten, um ihre weitere
Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicher-
ter personenbezogener Daten.

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicher-
ter oder durch Datenverarbeitung gewonne-
ner personenbezogener Daten an einen Drit-
ten in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben

werden oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf

bereitgehaltene Daten einsieht oder ab-
ruft,

4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter
personenbezogener Daten, um ihre weitere
Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicher-
ter personenbezogener Daten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener
Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung
handelt.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener
Daten, soweit es sich nicht um Verarbeitung
handelt.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezo-
gener Daten derart, dass die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht
mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person zugeordnet werden können.

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezo-
gener Daten derart, dass die Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht
mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig gro-
ßen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person zugeordnet werden können.

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des
Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu
erschweren.

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens
und anderer Identifikationsmerkmale durch ein
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des
Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu
erschweren.

(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stel-
le, die personenbezogene Daten für sich selbst
erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch
andere im Auftrag vornehmen lässt.

(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stel-
le, die personenbezogene Daten für sich selbst
erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch
andere im Auftrag vornehmen lässt.

(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten
erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle außer-
halb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind
nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen,
die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum personenbezogene Da-
ten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nut-
zen.

(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten
erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle außer-
halb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind
nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen,
die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum personenbezogene Da-
ten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nut-
zen.

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind
Angaben über die rassische und ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, religiöse oder phi-
losophische Überzeugungen, Gewerkschaftszu-
gehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind
Angaben über die rassische und ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, religiöse oder phi-
losophische Überzeugungen, Gewerkschaftszu-
gehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verar-
beitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über

die Speicherung hinaus durch die ausgeben-
de oder eine andere Stelle automatisiert
verarbeitet werden können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung
nur durch den Gebrauch des Mediums be-
einflussen kann.

(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verar-
beitungsmedien sind Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über

die Speicherung hinaus durch die ausgeben-
de oder eine andere Stelle automatisiert
verarbeitet werden können und

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung
nur durch den Gebrauch des Mediums be-
einflussen kann.
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(11) Beschäftigte sind:
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leis-

tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie
an Abklärungen der beruflichen Eignung
oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen
und Rehabilitanden),

4. in anerkannten Werkstätten für behinderte
Menschen Beschäftigte,

5. nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
Beschäftigte,

6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten,

7. Bewerberinnen und Bewerber für ein Be-
schäftigungsverhältnis  sowie Personen, de-
ren Beschäftigungsverhältnis beendet ist,

8. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und
Richter des Bundes, Soldatinnen und Solda-
ten sowie Zivildienstleistende.

§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit § 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbei-
tungssystemen haben sich an dem Ziel auszu-
richten, keine oder so wenig personenbezogene
Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten
oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Mög-
lichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymi-
sierung Gebrauch zu machen, soweit dies mög-
lich ist und der Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck
steht.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten und die Auswahl und Ges-
taltung von Datenverarbeitungssystemen sind an
dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezo-
gene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbei-
ten oder zu nutzen. Insbesondere sind perso-
nenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu
pseudonymisieren, soweit dies nach dem Ver-
wendungszweck möglich ist und keinen im Ver-
hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck un-
verhältnismäßigen Aufwand erfor-
dert.Gestaltung und Auswahl von Datenverar-
beitungssystemen haben sich an dem Ziel auszu-
richten, keine oder so wenig personenbezogene
Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten
oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Mög-
lichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymi-
sierung Gebrauch zu machen, soweit dies mög-
lich ist und der Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck
steht.

§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten ins Aus-
land sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen

§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten ins Aus-
land sowie an über- oder zwischenstaatliche Stellen

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten
an Stellen
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder

3. der Organe und Einrichtungen der Europäi-
schen Gemeinschaften

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten
an Stellen
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union,
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens

über den Europäischen Wirtschaftsraum
oder

3. der Organe und Einrichtungen der Europäi-
schen Gemeinschaften
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gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30
nach Maßgabe der für diese Übermittlung gel-
tenden Gesetze und Vereinbarungen, soweit die
Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten er-
folgt, die ganz oder teilweise in den Anwen-
dungsbereich des Rechts der Europäischen Ge-
meinschaften fallen.

gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30a
§§ 28 bis 30 nach Maßgabe der für diese Über-
mittlung geltenden Gesetze und Vereinbarun-
gen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tä-
tigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise in den
Anwendungsbereich des Rechts der Europäi-
schen Gemeinschaften fallen.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten
an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen
von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise
in den Anwendungsbereich des Rechts der Euro-
päischen Gemeinschaften fallen, sowie an sons-
tige ausländische oder über- oder zwischenstaat-
liche Stellen gilt Absatz 1 entsprechend. Die
Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene
ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei
den in Satz 1 genannten Stellen ein angemesse-
nes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist.
Satz 2 gilt nicht, wenn die Übermittlung zur Er-
füllung eigener Aufgaben einer öffentlichen Stel-
le des Bundes aus zwingenden Gründen der Ver-
teidigung oder der Erfüllung über- oder zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet
der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinde-
rung oder für humanitäre Maßnahmen erforder-
lich ist.

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten
an Stellen nach Absatz 1, die nicht im Rahmen
von Tätigkeiten erfolgt, die ganz oder teilweise
in den Anwendungsbereich des Rechts der Euro-
päischen Gemeinschaften fallen, sowie an sons-
tige ausländische oder über- oder zwischenstaat-
liche Stellen gilt Absatz 1 entsprechend. Die
Übermittlung unterbleibt, soweit der Betroffene
ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Übermittlung hat, insbesondere wenn bei
den in Satz 1 genannten Stellen ein angemesse-
nes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist.
Satz 2 gilt nicht, wenn die Übermittlung zur Er-
füllung eigener Aufgaben einer öffentlichen Stel-
le des Bundes aus zwingenden Gründen der Ver-
teidigung oder der Erfüllung über- oder zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet
der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinde-
rung oder für humanitäre Maßnahmen erforder-
lich ist.

(3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird un-
ter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt,
die bei einer Datenübermittlung oder einer Ka-
tegorie von Datenübermittlungen von Bedeu-
tung sind; insbesondere können die Art der Da-
ten, die Zweckbestimmung, die Dauer der ge-
planten Verarbeitung, das Herkunfts- und das
Endbestimmungsland, die für den betreffenden
Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die
für ihn geltenden Standesregeln und Sicher-
heitsmaßnahmen herangezogen werden.

(3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird un-
ter Berücksichtigung aller Umstände beurteilt,
die bei einer Datenübermittlung oder einer Ka-
tegorie von Datenübermittlungen von Bedeu-
tung sind; insbesondere können die Art der Da-
ten, die Zweckbestimmung, die Dauer der ge-
planten Verarbeitung, das Herkunfts- und das
Endbestimmungsland, die für den betreffenden
Empfänger geltenden Rechtsnormen sowie die
für ihn geltenden Standesregeln und Sicher-
heitsmaßnahmen herangezogen werden.

(4) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet
die übermittelnde Stelle den Betroffenen von
der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht,
wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf
andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die
Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefähr-
den oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde.

(4) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet
die übermittelnde Stelle den Betroffenen von
der Übermittlung seiner Daten. Dies gilt nicht,
wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf
andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die
Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefähr-
den oder sonst dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der
Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle.

(6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden,
ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfül-
lung die Daten übermittelt werden.

(6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden,
ist auf den Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfül-
lung die Daten übermittelt werden.

§ 4d Meldepflicht § 4d Meldepflicht
(1) Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind

vor ihrer Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen
verantwortlichen Stellen der zuständigen Auf-
sichtsbehörde und von öffentlichen verantwort-
lichen Stellen des Bundes sowie von den Post-

(1) Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind
vor ihrer Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen
verantwortlichen Stellen der zuständigen Auf-
sichtsbehörde und von öffentlichen verantwort-
lichen Stellen des Bundes sowie von den Post-



Seite 5 von 35

und Telekommunikationsunternehmen dem
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit nach Maßgabe von § 4e
zu melden

und Telekommunikationsunternehmen dem
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit nach Maßgabe von § 4e
zu melden.

(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortli-
che Stelle einen Beauftragten für den Daten-
schutz bestellt hat.

(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortli-
che Stelle einen Beauftragten für den Daten-
schutz bestellt hat.

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die ver-
antwortliche Stelle personenbezogene Daten für
eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt,
hierbei höchstens neun Personen mit der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten beschäftigt und entweder eine
Einwilligung der Betroffenen vorliegt oder die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses
mit den Betroffenen dient.

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die ver-
antwortliche Stelle personenbezogene Daten für
eigene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt,
hierbei in der Regel höchstens neun Personen
ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung personenbezogener Daten beschäftigt
und entweder eine Einwilligung des Betroffenen
vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung für die Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses
mit dem Betroffenen erforderlich ist.der Betrof-
fenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung der Zweckbestimmung eines Ver-
tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Ver-
trauensverhältnisses mit den Betroffenen dient.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich
um automatisierte Verarbeitungen handelt, in
denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten
von der jeweiligen Stelle
1. zum Zweck der Übermittlung oder
2. zum Zweck der anonymisierten Übermitt-

lung
gespeichert werden.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich
um automatisierte Verarbeitungen handelt, in
denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten
von der jeweiligen Stelle
1. zum Zweck der Übermittlung, oder
2. zum Zweck der anonymisierten Übermitt-

lung oder
3. für Zwecke der Markt- oder Meinungsfor-

schung
gespeichert werden.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besonde-
re Risiken für die Rechte und Freiheiten der Be-
troffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung
vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle).
Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzu-
führen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten

(§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten

dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Be-
troffenen zu bewerten einschließlich seiner
Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines
Verhaltens,

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung
oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt
oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nisses mit dem Betroffenen dient.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besonde-
re Risiken für die Rechte und Freiheiten der Be-
troffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung
vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle).
Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzu-
führen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten

(§ 3 Abs. 9) verarbeitet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten

dazu bestimmt ist, die Persönlichkeit des Be-
troffenen zu bewerten einschließlich seiner
Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Ver-
haltens,

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung
oder eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt
oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
für die Begründung, Durchführung oder Beendi-
gung eines rechtsgeschäftlichen oder rechtsge-
schäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem
Betroffenen erforderlich ist.der Zweckbestim-
mung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Be-
troffenen dient.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauf-
tragte für den Datenschutz. Dieser nimmt die

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauf-
tragte für den Datenschutz. Dieser nimmt die
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Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht
nach § 4g Abs. 2 Satz 1 vor. Er hat sich in Zwei-
felsfällen an die Aufsichtsbehörde oder bei den
Post- und Telekommunikationsunternehmen an
den Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit zu wenden.

Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht
nach § 4g Abs. 2 Satz 1 vor. Er hat sich in Zwei-
felsfällen an die Aufsichtsbehörde oder bei den
Post- und Telekommunikationsunternehmen an
den Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit zu wenden.

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz § 4f Beauftragter für den Datenschutz
(1) Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die per-

sonenbezogene Daten automatisiert verarbei-
ten, haben einen Beauftragten für den Daten-
schutz schriftlich zu bestellen. Nicht-öffentliche
Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines
Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflich-
tet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene
Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden und damit in der Regel
mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nichtöffentli-
chen Stellen, die in der Regel höchstens neun
Personen ständig mit der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten beschäftigen.
Soweit aufgrund der Struktur einer öffentlichen
Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines
Beauftragten für den Datenschutz für mehrere
Bereiche. Soweit nicht-öffentliche Stellen auto-
matisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer
Vorabkontrolle unterliegen, oder personenbezo-
gene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der
Übermittlung oder der anonymisierten Über-
mittlung automatisiert verarbeiten, haben sie
unabhängig von der Anzahl der mit der automa-
tisierten Verarbeitung beschäftigten Personen
einen Beauftragten für den Datenschutz zu
bestellen.

(1) Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die per-
sonenbezogene Daten automatisiert verarbei-
ten, haben einen Beauftragten für den Daten-
schutz schriftlich zu bestellen. Nicht-öffentliche
Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines
Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflich-
tet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene
Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden und damit in der Regel
mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nichtöffentli-
chen Stellen, die in der Regel höchstens neun
Personen ständig mit der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten beschäftigen.
Soweit aufgrund der Struktur einer öffentlichen
Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines
Beauftragten für den Datenschutz für mehrere
Bereiche. Soweit nicht-öffentliche Stellen auto-
matisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer
Vorabkontrolle unterliegen, oder personenbezo-
gene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der
Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung
oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsfor-
schungoder der anonymisierten Übermittlung
automatisiert verarbeiten, haben sie unabhängig
von der Anzahl der mit der automatisierten Ver-
arbeitung beschäftigten Personen einen Beauf-
tragten für den Datenschutz zu bestellen.

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverläs-
sigkeit besitzt. Das Maß der erforderlichen Fach-
kunde bestimmt sich insbesondere nach dem
Umfang der Datenverarbeitung der verantwort-
lichen Stelle und dem Schutzbedarf der perso-
nenbezogenen Daten, die die verantwortliche
Stelle erhebt oder verwendet. Zum Beauftragten
für den Datenschutz kann auch eine Person au-
ßerhalb der verantwortlichen Stelle bestellt
werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf
personenbezogene Daten, die einem Berufs-
oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere
dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgaben-
ordnung, unterliegen. Öffentliche Stellen können
mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen
Bediensteten aus einer anderen öffentlichen
Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz
bestellen.

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur
bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner
Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverläs-
sigkeit besitzt. Das Maß der erforderlichen Fach-
kunde bestimmt sich insbesondere nach dem
Umfang der Datenverarbeitung der verantwort-
lichen Stelle und dem Schutzbedarf der perso-
nenbezogenen Daten, die die verantwortliche
Stelle erhebt oder verwendet. Zum Beauftragten
für den Datenschutz kann auch eine Person au-
ßerhalb der verantwortlichen Stelle bestellt
werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf
personenbezogene Daten, die einem Berufs-
oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere
dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgaben-
ordnung, unterliegen. Öffentliche Stellen können
mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen
Bediensteten aus einer anderen öffentlichen
Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz
bestellen.

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Lei-
ter der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Lei-
ter der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle
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unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung
seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Daten-
schutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfül-
lung seiner Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den. Die Bestellung zum Beauftragten für den
Datenschutz kann in entsprechender Anwen-
dung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
bei nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen
der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden.

unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung
seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Daten-
schutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfül-
lung seiner Aufgaben nicht benachteiligt wer-
den. Die Bestellung zum Beauftragten für den
Datenschutz kann in entsprechender Anwen-
dung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches,
bei nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen
der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. Ist
nach Absatz 1 ein Beauftragter für den Daten-
schutz zu bestellen, so ist die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass
Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche
Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.
Nach der Abberufung als Beauftragter für den
Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines
Jahres nach Beendigung der Bestellung unzuläs-
sig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur
Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderlichen Fachkunde hat die verantwortliche
Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die
Teilnahme an der Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten
zu übernehmen.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Ver-
schwiegenheit über die Identität des Betroffe-
nen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf
den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er
nicht davon durch den Betroffenen befreit wird.

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Ver-
schwiegenheit über die Identität des Betroffe-
nen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf
den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er
nicht davon durch den Betroffenen befreit wird.

(4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei
seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für
die dem Leiter oder einer bei der öffentlichen
oder nichtöffentlichen Stelle beschäftigten Per-
son aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch
dem Beauftragten für den Datenschutz und des-
sen Hilfspersonal zu. Über die Ausübung dieses
Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnis-
verweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zu-
steht, es sei denn, dass diese Entscheidung in
absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden
kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des
Beauftragten für den Datenschutz reicht, unter-
liegen seine Akten und andere Schriftstücke ei-
nem Beschlagnahmeverbot.

(4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei
seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für
die dem Leiter oder einer bei der öffentlichen
oder nichtöffentlichen Stelle beschäftigten Per-
son aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverwei-
gerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch
dem Beauftragten für den Datenschutz und des-
sen Hilfspersonal zu. Über die Ausübung dieses
Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnis-
verweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zu-
steht, es sei denn, dass diese Entscheidung in
absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden
kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des
Beauftragten für den Datenschutz reicht, unter-
liegen seine Akten und andere Schriftstücke ei-
nem Beschlagnahmeverbot.

(5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen
haben den Beauftragten für den Datenschutz bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen
und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel
zur Verfügung zu stellen. Betroffene können sich
jederzeit an den Beauftragten für den Daten-
schutz wenden.

(5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen
haben den Beauftragten für den Datenschutz bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen
und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung
seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal
sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel
zur Verfügung zu stellen. Betroffene können sich
jederzeit an den Beauftragten für den Daten-
schutz wenden.
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§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen § 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen
(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19,

34) und auf Berichtigung, Löschung oder Sper-
rung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsge-
schäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19,
34) und auf Berichtigung, Löschung oder Sper-
rung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsge-
schäft ausgeschlossen oder beschränkt werden.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in
der Weise gespeichert, dass mehrere Stellen
speicherungsberechtigt sind, und ist der Betrof-
fene nicht in der Lage festzustellen, welche Stel-
le die Daten gespeichert hat, so kann er sich an
jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflich-
tet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stel-
le, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten.
Der Betroffene ist über die Weiterleitung und
jene Stelle zu unterrichten. Die in § 19 Abs. 3 ge-
nannten Stellen, die Behörden der Staatsanwalt-
schaft und der Polizei sowie öffentliche Stellen
der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezo-
gene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben im Anwendungsbereich der Abgabenord-
nung zur Überwachung und Prüfung speichern,
können statt des Betroffenen den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit unterrichten. In diesem Fall richtet
sich das weitere Verfahren nach § 19 Abs. 6.

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in
der Weise gespeichert, dass mehrere Stellen
speicherungsberechtigt sind, und ist der Betrof-
fene nicht in der Lage festzustellen, welche Stel-
le die Daten gespeichert hat, so kann er sich an
jede dieser Stellen wenden. Diese ist verpflich-
tet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stel-
le, die die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten.
Der Betroffene ist über die Weiterleitung und
jene Stelle zu unterrichten. Die in § 19 Abs. 3 ge-
nannten Stellen, die Behörden der Staatsanwalt-
schaft und der Polizei sowie öffentliche Stellen
der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezo-
gene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben im Anwendungsbereich der Abgabenord-
nung zur Überwachung und Prüfung speichern,
können statt des Betroffenen den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit unterrichten. In diesem Fall richtet
sich das weitere Verfahren nach § 19 Abs. 6.

(3) Personenbezogene Daten über die Ausübung ei-
nes Rechts des Betroffenen, das sich aus diesem
Gesetz oder aus einer anderen Vorschrift über
den Datenschutz ergibt, dürfen nur zur Erfüllung
der sich aus der Ausübung des Rechts ergeben-
den Pflichten der verantwortlichen Stelle ver-
wendet werden.

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung § 6a Automatisierte Einzelentscheidung
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine

rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheb-
lich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich
auf eine automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten gestützt werden, die der Be-
wertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale die-
nen.

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine
rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheb-
lich beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich
auf eine automatisierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten gestützt werden, die der Be-
wertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale die-
nen. Eine ausschließlich auf eine automatisierte
Verarbeitung gestützte Entscheidung liegt insbe-
sondere dann vor, wenn keine inhaltliche Bewer-
tung und darauf gestützte Entscheidung durch
eine natürliche Person stattgefunden hat.

(2) Dies gilt nicht, wenn
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlus-

ses oder der Erfüllung eines Vertragsver-
hältnisses oder eines sonstigen Rechtsver-
hältnisses ergeht und dem Begehren des
Betroffenen stattgegeben wurde oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen
des Betroffenen durch geeignete Maßnah-
men gewährleistet und dem Betroffenen
von der verantwortlichen Stelle die Tatsa-
che des Vorliegens einer Entscheidung im
Sinne des Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als
geeignete Maßnahme gilt insbesondere die

(2) Dies gilt nicht, wenn
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlus-

ses oder der Erfüllung eines Vertragsver-
hältnisses oder eines sonstigen Rechtsver-
hältnisses ergeht und dem Begehren des
Betroffenen stattgegeben wurde oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen
des Betroffenen durch geeignete Maßnah-
men gewährleistet ist und die verantwortli-
che Stelle dem Betroffenen die Tatsache
des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne
des Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlangen
die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
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Möglichkeit des Betroffenen, seinen Stand-
punkt geltend zu machen. Die verantwortli-
che Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung
erneut zu prüfen.

dung mitteilt und erläutert. und dem Be-
troffenen von der verantwortlichen Stelle
die Tatsache des Vorliegens einer Entschei-
dung im Sinne des Absatzes 1 mitgeteilt
wird. Als geeignete Maßnahme gilt insbe-
sondere die Möglichkeit des Betroffenen,
seinen Standpunkt geltend zu machen. Die
verantwortliche Stelle ist verpflichtet, ihre
Entscheidung erneut zu prüfen.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach
den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den lo-
gischen Aufbau der automatisierten Verarbei-
tung der ihn betreffenden Daten.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach
den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den lo-
gischen Aufbau der automatisierten Verarbei-
tung der ihn betreffenden Daten.

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-
bezogener Daten im Auftrag

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag
durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder
genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung
der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer
Vorschriften über den Datenschutz verantwort-
lich. Die in den §§ 6, 7 und 8 genannten Rechte
sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag
durch andere Stellen erhoben, verarbeitet oder
genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung
der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer
Vorschriften über den Datenschutz verantwort-
lich. Die in den §§ 6, 7 und 8 genannten Rechte
sind ihm gegenüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berück-
sichtigung der Eignung der von ihm getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen
sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich
zu erteilen, wobei die Datenerhebung, -
verarbeitung oder -nutzung, die technischen und
organisatorischen Maßnahmen und etwaige Un-
terauftragsverhältnisse festzulegen sind.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berück-
sichtigung der Eignung der von ihm getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen
sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich
zu erteilen, wobei insbesondere im Einzelnen
festzulegen sind:
1. der Gegenstand und die Dauer des Auf-

trags,
2. der Umfang, die Art und der Zweck der vor-

gesehenen Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung von Daten, die Art der Daten und
der Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 9 zu treffenden technischen und
organisatorischen Maßnahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung
von Daten,

5. die nach Absatz 4 bestehenden Pflichten
des Auftragnehmers, insbesondere die von
ihm vorzunehmenden Kontrollen,

6. die etwaige Berechtigung zur Begründung
von Unterauftragsverhältnissen,

7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und
die entsprechenden Duldungs- und Mitwir-
kungspflichten des Auftragnehmers,

8. mitzuteilende Verstöße des Auftragneh-
mers oder der bei ihm beschäftigten Perso-
nen gegen Vorschriften zum Schutz perso-
nenbezogener Daten oder gegen die im
Auftrag getroffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die
sich der Auftraggeber gegenüber dem Auf-
tragnehmer vorbehält,

10. die Rückgabe überlassener Datenträger und
die Löschung beim Auftragnehmer gespei-
cherter Daten nach Beendigung des Auf-
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Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch die
Fachaufsichtsbehörde erteilt werden. Der Auf-
traggeber hat sich von der Einhaltung der beim
Auftragnehmer getroffenen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.

trags.Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen,
wobei die Datenerhebung, -verarbeitung
oder -nutzung, die technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und etwaige Un-
terauftragsverhältnisse festzulegen sind.

Er kann bei öffentlichen Stellen auch durch die
Fachaufsichtsbehörde erteilt werden. Der Auf-
traggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbei-
tung und sodann regelmäßig von der Einhaltung
der beim Auftragnehmer getroffenen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu
überzeugen. Das Ergebnis ist zu dokumentieren.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rah-
men der Weisungen des Auftraggebers erheben,
verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass
eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses
Gesetz oder andere Vorschriften über den Da-
tenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber un-
verzüglich darauf hinzuweisen.

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rah-
men der Weisungen des Auftraggebers erheben,
verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass
eine Weisung des Auftraggebers gegen dieses
Gesetz oder andere Vorschriften über den Da-
tenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber un-
verzüglich darauf hinzuweisen.

(4) Für den Auftragnehmer gelten neben den §§ 5,
9, 43 Abs. 1 Nr. 2, 10 und 11, Abs. 2 Nr. 1 bis 3
und Abs. 3 sowie § 44 nur die Vorschriften über
die Datenschutzkontrolle oder die Aufsicht, und
zwar für
1. a) öffentliche Stellen,
 b) nicht-öffentliche Stellen, bei denen der

öffentlichen Hand die Mehrheit der An-
teile gehört oder die Mehrheit der Stim-
men zusteht und der Auftraggeber eine
öffentliche Stelle ist,

die §§ 18, 24 bis 26 oder die entsprechenden
Vorschriften der Datenschutzgesetze der
Länder,

2. die übrigen nicht-öffentlichen Stellen, soweit
sie personenbezogene Daten im Auftrag als
Dienstleistungsunternehmen geschäftsmä-
ßig erheben, verarbeiten oder nutzen, die §§
4f, 4g und 38.

(4) Für den Auftragnehmer gelten neben den §§ 5,
9, 43 Abs. 1 Nr. 2, 10 und 11, Abs. 2 Nr. 1 bis 3
und Abs. 3 sowie § 44 nur die Vorschriften über
die Datenschutzkontrolle oder die Aufsicht, und
zwar für
1. a) öffentliche Stellen,
 b) nicht-öffentliche Stellen, bei denen der

öffentlichen Hand die Mehrheit der An-
teile gehört oder die Mehrheit der Stim-
men zusteht und der Auftraggeber eine
öffentliche Stelle ist,

die §§ 18, 24 bis 26 oder die entsprechenden
Vorschriften der Datenschutzgesetze der
Länder,

2. die übrigen nicht-öffentlichen Stellen, soweit
sie personenbezogene Daten im Auftrag als
Dienstleistungsunternehmen geschäftsmä-
ßig erheben, verarbeiten oder nutzen, die §§
4f, 4g und 38.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn
die Prüfung oder Wartung automatisierter Ver-
fahren oder von Datenverarbeitungsanlagen
durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen
wird und dabei ein Zugriff auf personenbezoge-
ne Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn
die Prüfung oder Wartung automatisierter Ver-
fahren oder von Datenverarbeitungsanlagen
durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen
wird und dabei ein Zugriff auf personenbezoge-
ne Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

Zweiter Abschnitt Zweiter Abschnitt
Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen
Erster Unterabschnitt Erster Unterabschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
§ 12 Anwendungsbereich § 12 Anwendungsbereich
(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für öf-

fentliche Stellen des Bundes, soweit sie nicht als
öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen.

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für öf-
fentliche Stellen des Bundes, soweit sie nicht als
öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen.

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesge-
setz geregelt ist, gelten die §§ 12 bis 16, 19 bis
20 auch für die öffentlichen Stellen der Länder,
soweit sie

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesge-
setz geregelt ist, gelten die §§ 12 bis 16, 19 bis
20 auch für die öffentlichen Stellen der Länder,
soweit sie
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1. Bundesrecht ausführen und nicht als öffent-
lich-rechtliche Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen oder

2. als Organe der Rechtspflege tätig werden
und es sich nicht um Verwaltungsangele-
genheiten handelt.

1. Bundesrecht ausführen und nicht als öffent-
lich-rechtliche Unternehmen am Wettbe-
werb teilnehmen oder

2. als Organe der Rechtspflege tätig werden
und es sich nicht um Verwaltungsangele-
genheiten handelt.

(3) Für Landesbeauftragte für den Datenschutz gilt §
23 Abs. 4 entsprechend.

(3) Für Landesbeauftragte für den Datenschutz gilt §
23 Abs. 4 entsprechend.

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere,
bestehende oder zukünftige dienst- oder ar-
beitsrechtliche Rechtsverhältnisse erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 13
bis 16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3 Nr. 1 so-
wie die §§ 33 bis 35, auch soweit personenbezo-
gene Daten weder automatisiert verarbeitet
noch in nicht automatisierten Dateien verarbei-
tet oder genutzt oder dafür erhoben werden.

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere,
bestehende oder zukünftige Beschäftigungsver-
hältnisse erhoben, verarbeitet oder genutzt, gel-
ten § 28 Absatz 2 Nummer 2 und die §§ 32 bis 35
anstelle der §§ 13 bis 16 und 19 bis 20. anstelle
der §§ 13 bis 16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3
Nr. 1 sowie die §§ 33 bis 35, auch soweit perso-
nenbezogene Daten weder automatisiert verar-
beitet noch in nicht automatisierten Dateien
verarbeitet oder genutzt oder dafür erhoben
werden.

Dritter Unterabschnitt Dritter Unterabschnitt
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit erstattet dem Deut-
schen Bundestag alle zwei Jahre einen Tätig-
keitsbericht. Er unterrichtet den Deutschen Bun-
destag und die Öffentlichkeit über wesentliche
Entwicklungen des Datenschutzes.

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit erstattet dem Deut-
schen Bundestag alle zwei Jahre einen Tätig-
keitsbericht. Er unterrichtet den Deutschen Bun-
destag und die Öffentlichkeit über wesentliche
Entwicklungen des Datenschutzes.

(2) Auf Anforderung des Deutschen Bundestages
oder der Bundesregierung hat der Bundesbeauf-
tragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu er-
statten. Auf Ersuchen des Deutschen Bundesta-
ges, des Petitionsausschusses, des Innenaus-
schusses oder der Bundesregierung geht der
Bundesbeauftragte ferner Hinweisen auf Ange-
legenheiten und Vorgänge des Datenschutzes
bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach.
Der Bundesbeauftragte kann sich jederzeit an
den Deutschen Bundestag wenden.

(2) Auf Anforderung des Deutschen Bundestages
oder der Bundesregierung hat der Bundesbeauf-
tragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu er-
statten. Auf Ersuchen des Deutschen Bundesta-
ges, des Petitionsausschusses, des Innenaus-
schusses oder der Bundesregierung geht der
Bundesbeauftragte ferner Hinweisen auf Ange-
legenheiten und Vorgänge des Datenschutzes
bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach.
Der Bundesbeauftragte kann sich jederzeit an
den Deutschen Bundestag wenden.

(3) Der Bundesbeauftragte kann der Bundesregie-
rung und den in § 12 Abs. 1 genannten Stellen
des Bundes Empfehlungen zur Verbesserung des
Datenschutzes geben und sie in Fragen des Da-
tenschutzes beraten. Die in § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis
4 genannten Stellen sind durch den Bundesbe-
auftragten zu unterrichten, wenn die Empfeh-
lung oder Beratung sie nicht unmittelbar betrifft.

(3) Der Bundesbeauftragte kann der Bundesregie-
rung und den in § 12 Abs. 1 genannten Stellen
des Bundes Empfehlungen zur Verbesserung des
Datenschutzes geben und sie in Fragen des Da-
tenschutzes beraten. Die in § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis
4 genannten Stellen sind durch den Bundesbe-
auftragten zu unterrichten, wenn die Empfeh-
lung oder Beratung sie nicht unmittelbar betrifft.

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusam-
menarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz in den Ländern zuständig
sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38
hin. § 38 Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusam-
menarbeit mit den öffentlichen Stellen, die für
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz in den Ländern zuständig
sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38
hin. § 38 Abs. 1 Satz 4 und 5Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.
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Dritter Abschnitt Dritter Abschnitt
Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen und öf-
fentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen

Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen und öffent-
lich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen

Erster Unterabschnitt Erster Unterabschnitt
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für
eigene Zwecke

§ 28 Datenerhebung und -speicherung für eigene Ge-
schäftszwecke Datenerhebung, -verarbeitung und -
nutzung für eigene Zwecke

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Über-
mitteln personenbezogener Daten oder ihre
Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Ge-
schäftszwecke ist zulässig
1. wenn es der Zweckbestimmung eines Ver-

tragsverhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffe-
nen dient,

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich
ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Verarbeitung
oder Nutzung überwiegt, oder

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind
oder die verantwortliche Stelle sie veröffent-
lichen dürfte, es sei denn, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
gegenüber dem berechtigten Interesse der
verantwortlichen Stelle offensichtlich über-
wiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind
die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder
genutzt werden sollen, konkret festzulegen.

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Über-
mitteln personenbezogener Daten oder ihre
Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Ge-
schäftszwecke ist zulässig
1. wenn es für die Begründung, Durchführung

oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldver-
hältnisses mit dem Betroffenen erforderlich
ist,wenn es der Zweckbestimmung eines
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnli-
chen Vertrauensverhältnisses mit dem Be-
troffenen dient,

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der verantwortlichen Stelle erforderlich
ist und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass das schutzwürdige Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Verarbeitung
oder Nutzung überwiegt, oder

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind
oder die verantwortliche Stelle sie veröffent-
lichen dürfte, es sei denn, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung
gegenüber dem berechtigten Interesse der
verantwortlichen Stelle offensichtlich über-
wiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind
die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder
genutzt werden sollen, konkret festzulegen.

(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2
und 3 übermittelt oder genutzt werden.

(2) Die Übermittlung oder Nutzung für einen ande-
ren Zweck ist zulässig:
1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1

Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3,
2. soweit es erforderlich ist

a) zur Wahrung berechtigter Interessen
eines Dritten oder

b) zur Abwehr von Gefahren für die staatli-
che oder öffentliche Sicherheit oder zur
Verfolgung von Straftaten

und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse an dem Ausschluss der Übermitt-
lung oder Nutzung hat, oder

3. wenn es im Interesse einer Forschungsein-
richtung zur Durchführung wissenschaftli-
cher Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interessen an der Durchführung
des Forschungsvorhabens das Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-



Seite 13 von 35

änderung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere Weise
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann. Für einen
anderen Zweck dürfen sie nur unter den
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr.
2 und 3 übermittelt oder genutzt werden.

(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen ande-
ren Zweck ist auch zulässig:
1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-

sen eines Dritten oder
2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche

und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfol-
gung von Straftaten erforderlich ist, oder

3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und
Meinungsforschung, wenn es sich um
listenmäßig oder sonst zusammengefasste
Daten über Angehörige einer Personengrup-
pe handelt, die sich auf
a) eine Angabe über die Zugehörigkeit des

Betroffenen zu dieser Personengruppe,
b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbe-

zeichnung,
c) Namen,
d) Titel,
e) akademische Grade,
f) Anschrift und
g) Geburtsjahr
beschränken

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an
dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung
hat, oder
4. wenn es im Interesse einer Forschungsein-

richtung zur Durchführung wissenschaftli-
cher Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchführung
des Forschungsvorhabens das Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-
änderung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
erreicht werden kann.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen,
dass dieses Interesse besteht, wenn im Rahmen
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nisses gespeicherte Daten übermittelt werden
sollen, die sich
1. auf strafbare Handlungen,
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie
3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf

arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse bezie-
hen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten für Zwecke des Adresshandels oder
der Werbung ist zulässig, soweit der Betroffene
eingewilligt hat und im Falle einer nicht schrift-
lich erteilten Einwilligung die verantwortliche
Stelle nach Absatz 3a verfährt. Darüber hinaus
ist die Verarbeitung oder Nutzung personenbe-
zogener Daten zulässig, soweit es sich um listen-
mäßig oder sonst zusammengefasste Daten über
Angehörige einer Personengruppe handelt, die
sich auf die Zugehörigkeit des Betroffenen zu
dieser Personengruppe, seine Berufs-, Branchen-
oder Geschäftsbezeichnung, seinen Namen, Ti-
tel, akademischen Grad, seine Anschrift und sein
Geburtsjahr beschränken, und die Verarbeitung
oder Nutzung erforderlich ist
1. für Zwecke der Werbung für eigene Ange-

bote der verantwortlichen Stelle, die diese
Daten mit Ausnahme der Angaben zur
Gruppenzugehörigkeit beim Betroffenen
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder aus
allgemein zugänglichen Adress-, Rufnum-
mern-, Branchen- oder vergleichbaren Ver-
zeichnissen erhoben hat,

2. für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die
berufliche Tätigkeit des Betroffenen und
unter seiner beruflichen Anschrift oder

3. für Zwecke der Werbung für Spenden, die
nach § 10b Absatz 1 und § 34g des Ein-
kommensteuergesetzes steuerbegünstigt
sind.

Für Zwecke nach Satz 2 Nummer 1 darf die ver-
antwortliche Stelle zu den dort genannten Daten
weitere Daten hinzuspeichern. Zusammenge-
fasste personenbezogene Daten nach Satz 2 dür-
fen auch dann für Zwecke der Werbung übermit-
telt werden, wenn die Übermittlung nach Maß-
gabe des § 34 Absatz 1a Satz 1 gespeichert wird;
in diesem Fall muss die Stelle, die die Daten
erstmalig erhoben hat, aus der Werbung eindeu-
tig hervorgehen. Unabhängig vom Vorliegen der
Voraussetzungen des Satzes 2 dürfen personen-
bezogene Daten für Zwecke der Werbung für
fremde Angebote genutzt werden, wenn für den
Betroffenen bei der Ansprache zum Zwecke der
Werbung die für die Nutzung der Daten verant-
wortliche Stelle eindeutig erkennbar ist. Eine
Verarbeitung oder Nutzung nach den Sätzen 2
bis 4 ist nur zulässig, soweit schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen nicht entgegenstehen.
Nach den Sätzen 1, 2 und 4 übermittelte Daten
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dürfen nur für den Zweck verarbeitet oder ge-
nutzt werden, für den sie übermittelt worden
sind. Die Übermittlung oder Nutzung für einen
anderen Zweck ist auch zulässig:
1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interes-

sen eines Dritten oder
2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche

und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfol-
gung von Straftaten erforderlich ist, oder

3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und
Meinungsforschung, wenn es sich um
listenmäßig oder sonst zusammengefasste
Daten über Angehörige einer Personengrup-
pe handelt, die sich auf
a) eine Angabe über die Zugehörigkeit des

Betroffenen zu dieser Personengruppe,
b) Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbe-

zeichnung,
c) Namen,
d) Titel,
e) akademische Grade,
f) Anschrift und
g) Geburtsjahr
beschränken

und kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an
dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung
hat, oder
4. wenn es im Interesse einer Forschungsein-

richtung zur Durchführung wissenschaftli-
cher Forschung erforderlich ist, das wissen-
schaftliche Interesse an der Durchführung
des Forschungsvorhabens das Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Zweck-
änderung erheblich überwiegt und der
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht
oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
erreicht werden kann.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen,
dass dieses Interesse besteht, wenn im Rahmen
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nisses gespeicherte Daten übermittelt werden
sollen, die sich
1. auf strafbare Handlungen,
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie
3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf

arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse bezie-
hen.

(3a) Wird die Einwilligung nach § 4a Absatz 1 Satz 3 in
anderer Form als der Schriftform erteilt, hat die
verantwortliche Stelle dem Betroffenen den In-
halt der Einwilligung schriftlich zu bestätigen, es
sei denn, dass die Einwilligung elektronisch er-
klärt wird und die verantwortliche Stelle sicher-
stellt, dass die Einwilligung protokolliert wird
und der Betroffene deren Inhalt  jederzeit abru-
fen und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung
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für die Zukunft widerrufen kann. Soll die Einwilli-
gung zusammen mit anderen Erklärungen
schriftlich erteilt werden, ist sie in drucktech-
nisch deutlicher Gestaltung besonders hervorzu-
heben.

(3b) Die verantwortliche Stelle darf den Abschluss ei-
nes Vertrags nicht von einer Einwilligung des Be-
troffenen nach Absatz 3 Satz 1 abhängig ma-
chen, wenn dem Betroffenen ein anderer Zu-
gang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen
ohne die Einwilligung nicht oder nicht in zumut-
barer Weise möglich ist. Eine unter solchen Um-
ständen erteilte Einwilligung ist unwirksam.

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwort-
lichen Stelle der Nutzung oder Übermittlung sei-
ner Daten für Zwecke der Werbung oder der
Markt- oder Meinungsforschung, ist eine Nut-
zung oder Übermittlung für diese Zwecke unzu-
lässig. Der Betroffene ist bei der Ansprache zum
Zweck der Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung über die verantwortliche Stelle
sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1
zu unterrichten; soweit der Ansprechende per-
sonenbezogene Daten des Betroffenen nutzt, die
bei einer ihm nicht bekannten Stelle gespeichert
sind, hat er auch sicherzustellen, dass der Betrof-
fene Kenntnis über die Herkunft der Daten erhal-
ten kann. Widerspricht der Betroffene bei dem
Dritten, dem die Daten nach Absatz 3 übermit-
telt werden, der Verarbeitung oder Nutzung für
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung, hat dieser die Daten für diese
Zwecke zu sperren.

(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwort-
lichen Stelle der Verarbeitung Nutzung oder
Nutzung Übermittlung seiner Daten für Zwecke
der Werbung oder der Markt- oder Meinungs-
forschung, ist eine Verarbeitung Nutzung oder
Nutzung Übermittlung für diese Zwecke unzuläs-
sig. Der Betroffene ist bei der Ansprache zum
Zweck der Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung und in den Fällen des Absatzes 1
Satz 1 Nummer 1 auch bei Begründung des
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnli-
chen Schuldverhältnisses über die verantwortli-
che Stelle sowie über das Widerspruchsrecht
nach Satz 1 zu unterrichten; soweit der Anspre-
chende personenbezogene Daten des Betroffe-
nen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten
Stelle gespeichert sind, hat er auch sicherzustel-
len, dass der Betroffene Kenntnis über die Her-
kunft der Daten erhalten kann. Widerspricht der
Betroffene bei dem Dritten, dem die Daten im
Rahmen der Zwecke nach Absatz 3 übermittelt
worden sind werden, der Verarbeitung oder
Nutzung für Zwecke der Werbung oder der
Markt- oder Meinungsforschung, hat dieser die
Daten für diese Zwecke zu sperren. In den Fällen
des Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 darf für den Wi-
derspruch keine strengere Form verlangt werden
als für die Begründung des rechtsgeschäftlichen
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnis-
ses.

(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden
sind, darf diese nur für den Zweck verarbeiten
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung
für andere Zwecke ist nicht-öffentlichen Stellen
nur unter den Voraussetzungen der Absätze 2
und 3 und öffentlichen Stellen nur unter den
Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erlaubt. Die
übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen.

(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden
sind, darf diese nur für den Zweck verarbeiten
oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm über-
mittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung
für andere Zwecke ist nicht-öffentlichen Stellen
nur unter den Voraussetzungen der Absätze 2
und 3 und öffentlichen Stellen nur unter den
Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erlaubt. Die
übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen.

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig,
soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des §
4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn
1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten (§ 3
Abs. 9) für eigene Geschäftszwecke ist zulässig,
soweit nicht der Betroffene nach Maßgabe des
§ 4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn
1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen
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des Betroffenen oder eines Dritten erforder-
lich ist, sofern der Betroffene aus physischen
oder rechtlichen Gründen außerstande ist,
seine Einwilligung zu geben,

2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene
offenkundig öffentlich gemacht hat,

3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung rechtlicher Ansprüche erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse
des Betroffenen an dem Ausschluss der Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt, oder

4. dies zur Durchführung wissenschaftlicher
Forschung erforderlich ist, das wissenschaft-
liche Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens das Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung erheblich über-
wiegt und der Zweck der Forschung auf an-
dere Weise nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand erreicht werden kann.

des Betroffenen oder eines Dritten erforder-
lich ist, sofern der Betroffene aus physischen
oder rechtlichen Gründen außerstande ist,
seine Einwilligung zu geben,

2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene
offenkundig öffentlich gemacht hat,

3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung rechtlicher Ansprüche erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwürdige Interesse
des Betroffenen an dem Ausschluss der Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung über-
wiegt, oder

4. dies zur Durchführung wissenschaftlicher
Forschung erforderlich ist, das wissenschaft-
liche Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens das Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung erheblich über-
wiegt und der Zweck der Forschung auf an-
dere Weise nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand erreicht werden kann.

(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbe-
zogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig,
wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge,
der medizinischen Diagnostik, der Gesundheits-
versorgung oder Behandlung oder für die Ver-
waltung von Gesundheitsdiensten erforderlich
ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärzt-
liches Personal oder durch sonstige Personen er-
folgt, die einer entsprechenden Geheimhal-
tungspflicht unterliegen. Die Verarbeitung und
Nutzung von Daten zu den in Satz 1 genannten
Zwecken richtet sich nach den für die in Satz 1
genannten Personen geltenden Geheimhal-
tungspflichten. Werden zu einem in Satz 1 ge-
nannten Zweck Daten über die Gesundheit von
Personen durch Angehörige eines anderen als in
§ 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches ge-
nannten Berufes, dessen Ausübung die Feststel-
lung, Heilung oder Linderung von Krankheiten
oder die Herstellung oder den Vertrieb von
Hilfsmitteln mit sich bringt, erhoben, verarbeitet
oder genutzt, ist dies nur unter den Vorausset-
zungen zulässig, unter denen ein Arzt selbst
hierzu befugt wäre.

(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbe-
zogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig,
wenn dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge,
der medizinischen Diagnostik, der Gesundheits-
versorgung oder Behandlung oder für die Ver-
waltung von Gesundheitsdiensten erforderlich
ist und die Verarbeitung dieser Daten durch ärzt-
liches Personal oder durch sonstige Personen er-
folgt, die einer entsprechenden Geheimhal-
tungspflicht unterliegen. Die Verarbeitung und
Nutzung von Daten zu den in Satz 1 genannten
Zwecken richtet sich nach den für die in Satz 1
genannten Personen geltenden Geheimhal-
tungspflichten. Werden zu einem in Satz 1 ge-
nannten Zweck Daten über die Gesundheit von
Personen durch Angehörige eines anderen als in
§ 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches ge-
nannten Berufes, dessen Ausübung die Feststel-
lung, Heilung oder Linderung von Krankheiten
oder die Herstellung oder den Vertrieb von
Hilfsmitteln mit sich bringt, erhoben, verarbeitet
oder genutzt, ist dies nur unter den Vorausset-
zungen zulässig, unter denen ein Arzt selbst hier-
zu befugt wäre.

(8) Für einen anderen Zweck dürfen die besonderen
Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur
unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Nr. 1
bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 übermittelt oder
genutzt werden. Eine Übermittlung oder Nut-
zung ist auch zulässig, wenn dies zur Abwehr von
erheblichen Gefahren für die staatliche und öf-
fentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung erforder-
lich ist.

(8) Für einen anderen Zweck dürfen die besonderen
Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur
unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Nr. 1
bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 übermittelt oder
genutzt werden. Eine Übermittlung oder Nut-
zung ist auch zulässig, wenn dies zur Abwehr von
erheblichen Gefahren für die staatliche und öf-
fentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten von erheblicher Bedeutung erforder-
lich ist.

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, reli-
giös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, reli-
giös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind und
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keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen beson-
dere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs.
9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies
für die Tätigkeit der Organisation erforderlich ist.
Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer
Mitglieder oder von Personen, die im Zusam-
menhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig
Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung
dieser personenbezogenen Daten an Personen
oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur
unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zu-
lässig. Absatz 3 Nr. 2 gilt entsprechend.

keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen beson-
dere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs.
9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies
für die Tätigkeit der Organisation erforderlich ist.
Dies gilt nur für personenbezogene Daten ihrer
Mitglieder oder von Personen, die im Zusam-
menhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig
Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung
dieser personenbezogenen Daten an Personen
oder Stellen außerhalb der Organisation ist nur
unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 zu-
lässig. Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b Absatz 3
Nr. 2 gilt entsprechend.

§28a Datenübermittlung an Auskunfteien
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten

über eine Forderung an Auskunfteien ist nur zu-
lässig, soweit die geschuldete Leistung trotz Fäl-
ligkeit nicht erbracht worden ist, die Übermitt-
lung zur Wahrung berechtigter Interessen der
verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erfor-
derlich ist und
1. die Forderung durch ein rechtskräftiges

oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes
Urteil festgestellt worden ist oder ein
Schuldtitel nach § 794 der Zivilprozessord-
nung vorliegt,

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenz-
ordnung festgestellt und nicht vom Schuld-
ner im Prüfungstermin bestritten worden
ist,

3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich
anerkannt hat,

4. a) der Betroffene nach Eintritt der Fällig-
keit der Forderung mindestens zweimal
schriftlich gemahnt worden ist,

b) zwischen der ersten Mahnung und der
Übermittlung mindestens vier Wochen
liegen,

c) die verantwortliche Stelle den Betroffe-
nen rechtzeitig vor der Übermittlung
der Angaben, jedoch frühestens bei der
ersten Mahnung über die bevorstehen-
de Übermittlung unterrichtet hat und

d) der Betroffene die Forderung nicht
bestritten hat oder

5. das der Forderung zugrunde liegende Ver-
tragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrück-
ständen fristlos gekündigt werden kann und
die verantwortliche Stelle den Betroffenen
über die bevorstehende Übermittlung un-
terrichtet hat.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortli-
che Stelle selbst die Daten nach § 29 verwendet.

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2
dürfen Kreditinstitute personenbezogene Daten
über die Begründung, ordnungsgemäße Durch-
führung und Beendigung eines Vertragsverhält-
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nisses betreffend ein Bankgeschäft nach § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des Kreditwe-
sengesetzes an Auskunfteien übermitteln, es sei
denn, dass das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Übermittlung
gegenüber dem Interesse der Auskunftei an der
Kenntnis der Daten offensichtlich überwiegt. Der
Betroffene ist vor Abschluss des Vertrages hier-
über zu unterrichten. Satz 1 gilt nicht für Giro-
verträge, die die Einrichtung eines Kontos ohne
Überziehungsmöglichkeit zum Gegenstand ha-
ben. Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29
Abs. 2 ist die Übermittlung von Daten über Ver-
haltensweisen des Betroffenen, die im Rahmen
eines vorvertraglichen Vertrauensverhältnisses
der Herstellung von Markttransparenz dienen,
an Auskunfteien auch mit Einwilligung des Be-
troffenen unzulässig.

(3) Nachträgliche Änderungen der einer Übermitt-
lung nach Absatz 1 oder Absatz 2 zugrunde lie-
genden Tatsachen hat die verantwortliche Stelle
der Auskunftei innerhalb von einem Monat nach
Kenntniserlangung mitzuteilen, solange die ur-
sprünglich übermittelten Daten bei der Auskunf-
tei gespeichert sind. Die Auskunftei hat die
übermittelnde Stelle über die Löschung der ur-
sprünglich übermittelten Daten zu unterrichten.

§ 28b Scoring
Zum Zwecke der Entscheidung über die Begrün-
dung, Durchführung oder Beendigung eines Ver-
tragsverhältnisses mit dem Betroffenen darf ein
Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zu-
künftiges Verhalten des Betroffenen erhoben
oder verwendet werden, wenn
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts genutzten Daten unter Zugrun-
delegung eines wissenschaftlich anerkann-
ten mathematisch-statistischen Verfahrens
nachweisbar für die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des bestimmten Verhaltens
erheblich sind;

2. im Falle der Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts durch eine Auskunftei die
Voraussetzungen für eine Übermittlung der
genutzten Daten nach § 29 und in allen an-
deren Fällen die Voraussetzungen einer zu-
lässigen Nutzung der Daten nach § 28 vor-
liegen;

3. für die Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts nicht ausschließlich Anschriften-
daten genutzt werden,

4. im Falle der Nutzung von Anschriftendaten
der Betroffene vor Berechnung des Wahr-
scheinlichkeitswerts über die vorgesehene
Nutzung dieser Daten unterrichtet worden
ist; die Unterrichtung ist zu dokumentieren.
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§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -
speicherung zum Zweck der Übermittlung

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung
zum Zweck der Übermittlung

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder
Verändern personenbezogener Daten zum
Zweck der Übermittlung, insbesondere wenn
dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunftei-
en, dem Adresshandel oder der Markt- und Mei-
nungsforschung dient, ist zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse
an dem Ausschluss der Erhebung, Speiche-
rung oder Veränderung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quel-
len entnommen werden können oder die
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen
dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Erhebung, Speicherung oder
Veränderung offensichtlich überwiegt.

§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden.

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, Ver-
ändern oder Nutzen oder Verändern personen-
bezogener Daten zum Zweck der Übermittlung,
insbesondere wenn dies der Werbung, der Tä-
tigkeit von Auskunfteien oder,  dem Adresshan-
del oder der Markt- und Meinungsforschung
dient, ist zulässig, wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass

der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse
an dem Ausschluss der Erhebung, Speiche-
rung oder Veränderung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quel-
len entnommen werden können oder die
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen
dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige
Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Erhebung, Speicherung oder
Veränderung offensichtlich überwiegt, oder.

3. die Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 oder
Abs. 2 erfüllt sind; Daten im Sinne von § 28a
Abs. 2 Satz 4 dürfen nicht erhoben oder ge-
speichert werden.

§ 28 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 3b ist an-
zuwenden.

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach
Absatz 1 ist zulässig, wenn
1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt

werden, ein berechtigtes Interesse an ih-
rer Kenntnis glaubhaft dargelegt hat oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefasste Daten nach § 28 Abs. 3
Nr. 3 handelt, die für Zwecke der Wer-
bung oder der Markt- oder Meinungsfor-
schung übermittelt werden sollen, und

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse
an dem Ausschluss der Übermittlung hat.

§ 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der
Übermittlung nach Nummer 1 Buchstabe a sind
die Gründe für das Vorliegen eines berechtigten
Interesses und die Art und Weise ihrer glaubhaf-
ten Darlegung von der übermittelnden Stelle
aufzuzeichnen. Bei der Übermittlung im automa-
tisierten Abrufverfahren obliegt die Aufzeich-
nungspflicht dem Dritten, dem die Daten über-
mittelt werden.

(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach
Absatz 1 ist zulässig, wenn
1. a. der Dritte, dem die Daten übermittelt

werden, ein berechtigtes Interesse an ihrer
Kenntnis glaubhaft dargelegt hat und oder
b) es sich um listenmäßig oder sonst zu-

sammengefasste Daten nach § 28 Abs. 3
Satz 1 Nr. 3 handelt, die für Zwecke der
Werbung oder der Markt- oder Mei-
nungsforschung übermittelt werden sol-
len, und

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass
der Betroffene ein schutzwürdiges Interes-
se an dem Ausschluss der Übermittlung hat.

§ 28 Absatz 3 bis 3b § 28 Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Bei der Übermittlung nach Satz 1 Nr.
Nummer 1 Buchstabe a sind die Gründe für das
Vorliegen eines berechtigten Interesses und die
Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung von
der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. Bei der
Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren
obliegt die Aufzeichnungspflicht dem Dritten,
dem die Daten übermittelt werden. Die übermit-
telnde Stelle hat Stichprobenverfahren nach § 10
Abs. 4 Satz 3 durchzuführen und dabei auch das
Vorliegen eines berechtigten Interesses einzel-
fallbezogen festzustellen und zu überprüfen.

(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in
elektronische oder gedruckte Adress-, Telefon-,
Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse hat
zu unterbleiben, wenn der entgegenstehende

(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in
elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnum-
mern-Telefon, Branchen- oder vergleichbare
Verzeichnisse hat zu unterbleiben, wenn der
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Wille des Betroffenen aus dem zugrunde liegen-
den elektronischen oder gedruckten Verzeichnis
oder Register ersichtlich ist. Der Empfänger der
Daten hat sicherzustellen, dass Kennzeichnun-
gen aus elektronischen oder gedruckten Ver-
zeichnissen oder Registern bei der Übernahme in
Verzeichnisse oder Register übernommen wer-
den.

entgegenstehende Wille des Betroffenen aus
dem zugrunde liegenden elektronischen oder
gedruckten Verzeichnis oder Register ersichtlich
ist. Der Empfänger der Daten hat sicherzustellen,
dass Kennzeichnungen aus elektronischen oder
gedruckten Verzeichnissen oder Registern bei
der Übernahme in Verzeichnisse oder Register
übernommen werden.

(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung der übermit-
telten Daten gilt § 28 Abs. 4 und 5.

(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung der übermit-
telten Daten gilt § 28 Abs. 4 und 5.

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend. (5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend.
(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezo-

gene Daten, die zur Bewertung der Kreditwür-
digkeit von Verbrauchern genutzt werden dür-
fen, zum Zweck der Übermittlung erhebt, spei-
chert oder verändert, hat Auskunftsverlangen
von Darlehensgebern aus anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum genauso zu behandeln
wie Auskunftsverlangen inländischer Darlehens-
geber.

(7) Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehens-
vertrags oder eines Vertrags über eine entgeltli-
che Finanzierungshilfe mit einem Verbraucher
infolge einer Auskunft einer Stelle im Sinne des
Absatzes 6 ablehnt, hat den Verbraucher unver-
züglich hierüber sowie über die erhaltene Aus-
kunft zu unterrichten. Die Unterrichtung unter-
bleibt, soweit hierdurch die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung gefährdet würde. § 6a bleibt
unberührt.

§ 30a Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung
für Markt- oder Meinungsforschung
(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Verarbeiten oder

Nutzen personenbezogener Daten für Zwecke
der Markt- oder Meinungsforschung ist zulässig,
wenn
1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass

der Betroffene ein schutzwürdiges Interes-
se an dem Ausschluss der Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung hat, oder

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quel-
len entnommen werden können oder die
verantwortliche Stelle sie veröffentlichen
dürfte und das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung gegen-
über dem Interesse der verantwortlichen
Stelle nicht offensichtlich überwiegt.

Besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3
Absatz 9) dürfen nur für ein bestimmtes For-
schungsvorhaben erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden.

(2) Für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung
erhobene oder gespeicherte personenbezogene
Daten dürfen nur für diese Zwecke verarbeitet
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oder genutzt werden. Daten, die nicht aus all-
gemein zugänglichen Quellen entnommen wor-
den sind und die die verantwortliche Stelle auch
nicht veröffentlichen darf, dürfen nur für das
Forschungsvorhaben verarbeitet oder genutzt
werden, für das sie erhoben worden sind. Für ei-
nen anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet
oder genutzt werden, wenn sie zuvor so anony-
misiert werden, dass ein Personenbezug nicht
mehr hergestellt werden kann.

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymi-
sieren, sobald dies nach dem Zweck des For-
schungsvorhabens, für das die Daten erhoben
worden sind, möglich ist. Bis dahin sind die
Merkmale gesondert zu speichern, mit denen
Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmba-
ren Person zugeordnet werden können. Diese
Merkmale dürfen mit den Einzelangaben nur zu-
sammengeführt werden, soweit dies nach dem
Zweck des Forschungsvorhabens erforderlich ist.

(4) § 29 gilt nicht.
(5) § 28 Absatz 4 und 6 bis 9 gilt entsprechend.

§ 32 (weggefallen) § 32 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses(weggefallen)
(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten

dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnis-
ses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden,
wenn dies für die Entscheidung über die Be-
gründung eines Beschäftigungsverhältnisses
oder nach Begründung des Beschäftigungsver-
hältnisses für dessen Durchführung oder Been-
digung erforderlich ist. Zur Aufdeckung von
Straftaten dürfen personenbezogene Daten ei-
nes Beschäftigten nur dann erhoben, verarbeitet
oder genutzt werden, wenn zu dokumentieren-
de tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht be-
gründen, dass der Betroffene im Beschäftigungs-
verhältnis eine Straftat begangen hat, die Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufde-
ckung erforderlich ist und das schutzwürdige In-
teresse des Beschäftigten an dem Ausschluss der
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht
überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig
sind.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personen-
bezogene Daten erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden, ohne dass sie automatisiert ver-
arbeitet oder in oder aus einer nicht automati-
sierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die
Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen Da-
tei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretun-
gen der Beschäftigten bleiben unberührt.

Zweiter Unterabschnitt Zweiter Unterabschnitt
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Rechte des Betroffenen Rechte des Betroffenen
§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen § 33 Benachrichtigung des Betroffenen
(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für

eigene Zwecke ohne Kenntnis des Betroffenen
gespeichert, ist der Betroffene von der Speiche-
rung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und
der Identität der verantwortlichen Stelle zu be-
nachrichtigen. Werden personenbezogene Da-
ten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung
ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist
der Betroffene von der erstmaligen Übermitt-
lung und der Art der übermittelten Daten zu be-
nachrichtigen. Der Betroffene ist in den Fällen
der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von
Empfängern zu unterrichten, soweit er nach den
Umständen des Einzelfalles nicht mit der Über-
mittlung an diese rechnen muss.

(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für
eigene Zwecke ohne Kenntnis des Betroffenen
gespeichert, ist der Betroffene von der Speiche-
rung, der Art der Daten, der Zweckbestimmung
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und
der Identität der verantwortlichen Stelle zu be-
nachrichtigen. Werden personenbezogene Da-
ten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung
ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist
der Betroffene von der erstmaligen Übermitt-
lung und der Art der übermittelten Daten zu be-
nachrichtigen. Der Betroffene ist in den Fällen
der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von
Empfängern zu unterrichten, soweit er nach den
Umständen des Einzelfalles nicht mit der Über-
mittlung an diese rechnen muss.

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht,
wenn
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis

von der Speicherung oder der Übermittlung
erlangt hat,

2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil
sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger
oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschrif-
ten nicht gelöscht werden dürfen oder aus-
schließlich der Datensicherung oder der Da-
tenschutzkontrolle dienen und eine Benach-
richtigung einen unverhältnismäßigen Auf-
wand erfordern würde,

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, namentlich wegen des
überwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheimgehalten werden müssen,

4. die Speicherung oder Übermittlung durch
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist,

5. die Speicherung oder Übermittlung für Zwe-
cke der wissenschaftlichen Forschung erfor-
derlich ist und eine Benachrichtigung einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde,

6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber
der verantwortlichen Stelle festgestellt hat,
dass das Bekanntwerden der Daten die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden
oder sonst dem Wohle des Bundes oder ei-
nes Landes Nachteile bereiten würde,

7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert
sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen ent-

nommen sind und eine Benachrichtigung
wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle
unverhältnismäßig ist, oder

b) die Benachrichtigung die Geschäftszwe-
cke der verantwortlichen Stelle erheblich
gefährden würde, es sei denn, dass das
Interesse an der Benachrichtigung die

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht,
wenn
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis

von der Speicherung oder der Übermittlung
erlangt hat,

2. die Daten nur deshalb gespeichert sind,
weil sie aufgrund gesetzlicher, satzungsmä-
ßiger oder vertraglicher Aufbewahrungs-
vorschriften nicht gelöscht werden dürfen
oder ausschließlich der Datensicherung
oder der Datenschutzkontrolle dienen und
eine Benachrichtigung einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde,

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, namentlich wegen des
überwiegenden rechtlichen Interesses eines
Dritten, geheimgehalten werden müssen,

4. die Speicherung oder Übermittlung durch
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist,

5. die Speicherung oder Übermittlung für
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
erforderlich ist und eine Benachrichtigung
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde,

6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber
der verantwortlichen Stelle festgestellt hat,
dass das Bekanntwerden der Daten die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-
den oder sonst dem Wohle des Bundes
oder eines Landes Nachteile bereiten wür-
de,

7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert
sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen

entnommen sind und eine Benachrich-
tigung wegen der Vielzahl der betroffe-
nen Fälle unverhältnismäßig ist, oder

b) die Benachrichtigung die Geschäftszwe-
cke der verantwortlichen Stelle erheb-
lich gefährden würde, es sei denn, dass
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Gefährdung überwiegt, oder
8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der

Übermittlung gespeichert sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen ent-

nommen sind, soweit sie sich auf diejeni-
gen Personen beziehen, die diese Daten
veröffentlicht haben, oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefasste Daten handelt (§ 29
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b)

und eine Benachrichtigung wegen der Viel-
zahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig
ist.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest,
unter welchen Voraussetzungen von einer Be-
nachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 abgesehen
wird.

das Interesse an der Benachrichtigung
die Gefährdung überwiegt, oder

8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der
Übermittlung gespeichert sind und
a) aus allgemein zugänglichen Quellen

entnommen sind, soweit sie sich auf
diejenigen Personen beziehen, die diese
Daten veröffentlicht haben, oder

b) es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefasste Daten handelt (§ 29
Absatz 2 Satz 2§ 29 Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe b)

und eine Benachrichtigung wegen der Viel-
zahl der betroffenen Fälle unverhältnismä-
ßig ist.,

9. aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommene Daten geschäftsmäßig für Zwe-
cke der Markt- oder Meinungsforschung
gespeichert sind und eine Benachrichtigung
wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle
unverhältnismäßig ist.

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest,
unter welchen Voraussetzungen von einer Be-
nachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 7 abgesehen
wird.

§ 34 Auskunft an den Betroffenen § 34 Auskunft an den Betroffenen
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten,
auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser
Daten beziehen,

2. Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden,
und

3. den Zweck der Speicherung.
Er soll die Art der personenbezogenen Daten,
über die Auskunft erteilt werden soll, näher be-
zeichnen. Werden die personenbezogenen Da-
ten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung
gespeichert, kann der Betroffene über Herkunft
und Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern
nicht das Interesse an der Wahrung des Ge-
schäftsgeheimnisses überwiegt. In diesem Fall ist
Auskunft über Herkunft und Empfänger auch
dann zu erteilen, wenn diese Angaben nicht ge-
speichert sind.

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen
auf Verlangen Auskunft zu erteilen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten,

auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser
Daten beziehen,

2. den Empfängerdie Empfänger oder die Ka-
tegorien von Empfängern, an die Daten
weitergegeben werden und

3. den Zweck der Speicherung.
Der Betroffene soll die Art der personenbezoge-
nen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll,
näher bezeichnen. Werden die personenbezo-
genen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der
Übermittlung gespeichert, ist Auskunft über die
Herkunft und die Empfänger auch dann zu ertei-
len, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind.
Die Auskunft über die Herkunft und die Empfän-
ger kann verweigert werden, soweit das Interes-
se an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses
gegenüber dem Informationsinteresse des Be-
troffenen überwiegt.
Der Betroffene kann Auskunft verlangen über
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten,

auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser
Daten beziehen,

2. Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden,
und

3. den Zweck der Speicherung.
Er soll die Art der personenbezogenen Daten,
über die Auskunft erteilt werden soll, näher be-
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zeichnen. Werden die personenbezogenen Da-
ten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung
gespeichert, kann der Betroffene über Herkunft
und Empfänger nur Auskunft verlangen, sofern
nicht das Interesse an der Wahrung des Ge-
schäftsgeheimnisses überwiegt. In diesem Fall ist
Auskunft über Herkunft und Empfänger auch
dann zu erteilen, wenn diese Angaben nicht ge-
speichert sind.

(1a) Im Fall des § 28 Absatz 3 Satz 4 hat die übermit-
telnde Stelle die Herkunft der Daten und den
Empfänger für die Dauer von zwei Jahren nach
der Übermittlung zu speichern und dem Betrof-
fenen auf Verlangen Auskunft über die Herkunft
der Daten und den Empfänger zu erteilen. Satz 1
gilt entsprechend für den Empfänger.

(2) Der Betroffene kann von Stellen, die geschäfts-
mäßig personenbezogene Daten zum Zwecke
der Auskunftserteilung speichern, Auskunft über
seine personenbezogenen Daten verlangen,
auch wenn sie weder in einer automatisierten
Verarbeitung noch in einer nicht automatisierten
Datei gespeichert sind. Auskunft über Herkunft
und Empfänger kann der Betroffene nur verlan-
gen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses überwiegt.

(2) Im Fall des § 28b hat die für die Entscheidung
verantwortliche Stelle dem Betroffenen auf Ver-
langen Auskunft zu erteilen über
1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor

dem Zugang des Auskunftsverlangens er-
hobenen oder erstmalig gespeicherten
Wahrscheinlichkeitswerte,

2. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte genutzten Datenarten und

3. das Zustandekommen und die Bedeutung
der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbe-
zogen und nachvollziehbar in allgemein
verständlicher Form.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Ent-
scheidung verantwortliche Stelle
1. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-

keitswerte genutzten Daten ohne Perso-
nenbezug speichert, den Personenbezug
aber bei der Berechnung herstellt oder

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten
nutzt.

Hat eine andere als die für die Entscheidung ver-
antwortliche Stelle
1. den Wahrscheinlichkeitswert oder
2. einen Bestandteil des Wahrscheinlichkeits-

werts
berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung der
Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 er-
forderlichen Angaben auf Verlangen der für die
Entscheidung verantwortlichen Stelle an diese zu
übermitteln. Im Falle des Satzes 3 Nr. 1 hat die
für die Entscheidung verantwortliche Stelle den
Betroffenen zur Geltendmachung seiner Aus-
kunftsansprüche unter Angabe des Namens und
der Anschrift der anderen Stelle sowie der zur
Bezeichnung des Einzelfalls notwendigen Anga-
ben unverzüglich an diese zu verweisen, soweit
sie die Auskunft nicht selbst erteilt. In diesem
Fall hat die andere Stelle, die den Wahrschein-
lichkeitswert berechnet hat, die Auskunftsan-
sprüche nach den Sätzen 1 und 2 gegenüber
dem Betroffenen unentgeltlich zu erfüllen. Die
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Pflicht der für die Berechnung des Wahrschein-
lichkeitswerts verantwortlichen Stelle nach Satz
3 entfällt, soweit die für die Entscheidung ver-
antwortliche Stelle von ihrem Recht nach Satz 4
Gebrauch macht.
Der Betroffene kann von Stellen, die geschäfts-
mäßig personenbezogene Daten zum Zwecke
der Auskunftserteilung speichern, Auskunft über
seine personenbezogenen Daten verlangen,
auch wenn sie weder in einer automatisierten
Verarbeitung noch in einer nicht automatisierten
Datei gespeichert sind. Auskunft über Herkunft
und Empfänger kann der Betroffene nur verlan-
gen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung
des Geschäftsgeheimnisses überwiegt.

(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht
wegen der besonderen Umstände eine andere
Form der Auskunftserteilung angemessen ist.

(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezo-
gene Daten zum Zwecke der Übermittlung spei-
chert, hat dem Betroffenen auf Verlangen Aus-
kunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten zu erteilen, auch wenn sie weder automa-
tisiert verarbeitet werden noch in einer nicht au-
tomatisierten Datei gespeichert sind. Dem Be-
troffenen ist auch Auskunft zu erteilen über Da-
ten, die
1. gegenwärtig noch keinen Personenbezug

aufweisen, bei denen ein solcher aber im
Zusammenhang mit der Auskunftserteilung
von der verantwortlichen Stelle hergestellt
werden soll,

2. die verantwortliche Stelle nicht speichert,
aber zum Zweck der Auskunftserteilung
nutzt.

Die Auskunft über die Herkunft und die Empfän-
ger kann verweigert werden, soweit das Interes-
se an der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses
gegenüber dem Informationsinteresse des Be-
troffenen überwiegt.
Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht
wegen der besonderen Umstände eine andere
Form der Auskunftserteilung angemessen ist.

(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht,
wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr.
2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezo-
gene Daten zum Zweck der Übermittlung erhebt,
speichert oder verändert, hat dem Betroffenen
auf Verlangen Auskunft zu erteilen über
1. die innerhalb der letzten zwölf Monate vor

dem Zugang des Auskunftsverlangens
übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte für
ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des
Betroffenen sowie die Namen und letztbe-
kannten Anschriften der Dritten, an die die
Werte übermittelt worden sind,

2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum
Zeitpunkt des Auskunftsverlangens nach
den von der Stelle zur Berechnung ange-
wandten Verfahren ergeben,

3. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-
keitswerte nach den Nummern 1 und 2 ge-
nutzten Datenarten sowie
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4. das Zustandekommen und die Bedeutung
der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbe-
zogen und nachvollziehbar in allgemein
verständlicher Form.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortli-
che Stelle
1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts genutzten Daten ohne Perso-
nenbezug speichert, den Personenbezug
aber bei der Berechnung herstellt oder

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten
nutzt.

Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht,
wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr.
2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.

(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die per-
sonenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum
Zweck der Übermittlung gespeichert, kann je-
doch ein Entgelt verlangt werden, wenn der Be-
troffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirt-
schaftlichen Zwecken nutzen kann. Das Entgelt
darf über die durch die Auskunftserteilung ent-
standenen direkt zurechenbaren Kosten nicht
hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht
verlangt werden, in denen besondere Umstände
die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig
oder unzulässig gespeichert werden, oder in de-
nen die Auskunft ergibt, dass die Daten zu be-
richtigen oder unter der Voraussetzung des § 35
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.

(5) Die nach den Absätzen 1a bis 4 zum Zweck der
Auskunftserteilung an den Betroffenen gespei-
cherten Daten dürfen nur für diesen Zweck so-
wie für Zwecke der Datenschutzkontrolle ver-
wendet werden; für andere Zwecke sind sie zu
sperren.Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden
die personenbezogenen Daten geschäftsmäßig
zum Zweck der Übermittlung gespeichert, kann
jedoch ein Entgelt verlangt werden, wenn der
Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu
wirtschaftlichen Zwecken nutzen kann. Das Ent-
gelt darf über die durch die Auskunftserteilung
entstandenen direkt zurechenbaren Kosten nicht
hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht
verlangt werden, in denen besondere Umstände
die Annahme rechtfertigen, dass Daten unrichtig
oder unzulässig gespeichert werden, oder in de-
nen die Auskunft ergibt, dass die Daten zu be-
richtigen oder unter der Voraussetzung des § 35
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.

(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist
dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich
im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persön-
lich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten
und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf in ge-
eigneter Weise hinzuweisen.

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform zu er-
teilen, soweit nicht wegen der besonderen Um-
stände eine andere Form der Auskunftserteilung
angemessen ist.
Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist
dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich
im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persön-
lich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten
und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf in ge-
eigneter Weise hinzuweisen.

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht,
wenn der Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr.
2, 3 und 5 bis 7 nicht zu benachrichtigen ist.

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die per-
sonenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum
Zweck der Übermittlung gespeichert, kann der
Betroffene einmal je Kalenderjahr eine unent-
geltliche Auskunft in Textform verlangen. Für je-
de weitere Auskunft kann ein Entgelt verlangt
werden, wenn der Betroffene die Auskunft ge-
genüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken
nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch die
Auskunftserteilung entstandenen unmittelbar
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zurechenbaren Kosten nicht hinausgehen. Ein
Entgelt kann nicht verlangt werden, wenn
1. besondere Umstände die Annahme recht-

fertigen, dass Daten unrichtig oder unzuläs-
sig gespeichert werden, oder

2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach
§ 35 Abs. 1 zu berichtigen oder nach § 35
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist
dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich
im Rahmen seines Auskunftsanspruchs persön-
lich Kenntnis über die ihn betreffenden Daten zu
verschaffen. Er ist hierauf hinzuweisen.

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten § 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen,

wenn sie unrichtig sind.
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen,

wenn sie unrichtig sind. Geschätzte Daten sind
als solche deutlich zu kennzeichnen.

(2) Personenbezogene Daten können außer in den
Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit ge-
löscht werden. Personenbezogene Daten sind zu
löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist,
2. es sich um Daten über die rassische oder

ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse oder philosophische Überzeugun-
gen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit,
über Gesundheit oder das Sexualleben,
strafbare Handlungen oder Ordnungswid-
rigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von
der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen
werden kann,

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden,
sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des
Zwecks der Speicherung nicht mehr erfor-
derlich ist, oder

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Über-
mittlung verarbeitet werden und eine Prü-
fung jeweils am Ende des vierten Kalender-
jahres beginnend mit ihrer erstmaligen
Speicherung ergibt, dass eine längerwäh-
rende Speicherung nicht erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten können außer in den
Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit ge-
löscht werden. Personenbezogene Daten sind zu
löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist,
2. es sich um Daten über die rassische oder

ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse oder philosophische Überzeugun-
gen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-
heit, oder die Gewerkschaftszugehörigkeit,
über Gesundheit oder das Sexualleben,
strafbare Handlungen oder Ordnungswid-
rigkeiten handelt und ihre Richtigkeit von
der verantwortlichen Stelle nicht bewiesen
werden kann,

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden,
sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des
Zwecks der Speicherung nicht mehr erfor-
derlich ist, oder

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Über-
mittlung verarbeitet werden und eine Prü-
fung jeweils am Ende des vierten, soweit es
sich um Daten über erledigte Sachverhalte
handelt und der Betroffene der Löschung
nicht widerspricht, am Ende des dritten Ka-
lenderjahres beginnend mit dem Kalender-
jahr, das der erstmaligen Speicherung
folgt,ihrer erstmaligen Speicherung ergibt,
dass eine längerwährende Speicherung
nicht erforderlich ist.

Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage
von § 28a Abs. 2 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 gespeichert werden, sind nach Beendigung
des Vertrages auch zu löschen, wenn der Betrof-
fene dies verlangt.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung,
soweit
1. im Fall des Absatzes 2 Nr. 3 einer Löschung

gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragli-
che Aufbewahrungsfristen entgegenstehen,

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung,
soweit
1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3Absatzes

2 Nr. 3 einer Löschung gesetzliche, sat-
zungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-
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2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch
eine Löschung schutzwürdige Interessen
des Betroffenen beeinträchtigt würden,
oder

3. eine Löschung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

rungsfristen entgegenstehen,
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch

eine Löschung schutzwürdige Interessen
des Betroffenen beeinträchtigt würden,
oder

3. eine Löschung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren,
soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestrit-
ten wird und sich weder die Richtigkeit noch die
Unrichtigkeit feststellen lässt.

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren,
soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestrit-
ten wird und sich weder die Richtigkeit noch die
Unrichtigkeit feststellen lässt.

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht übermittelt
werden.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine
automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung
in nicht automatisierten Dateien erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden, soweit der Betrof-
fene dieser bei der verantwortlichen Stelle wi-
derspricht und eine Prüfung ergibt, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen
seiner besonderen persönlichen Situation das In-
teresse der verantwortlichen Stelle an dieser Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflich-
tet.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine
automatisierte Verarbeitung oder Verarbeitung
in nicht automatisierten Dateien erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden, soweit der Betrof-
fene dieser bei der verantwortlichen Stelle wi-
derspricht und eine Prüfung ergibt, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen
seiner besonderen persönlichen Situation das In-
teresse der verantwortlichen Stelle an dieser Er-
hebung, Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.
Satz 1 gilt nicht, wenn eine Rechtsvorschrift zur
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung verpflich-
tet.

(6) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind
oder deren Richtigkeit bestritten wird, müssen
bei der geschäftsmäßigen Datenspeicherung
zum Zweck der Übermittlung außer in den Fällen
des Absatzes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt
oder gelöscht werden, wenn sie aus allgemein
zugänglichen Quellen entnommen und zu Do-
kumentationszwecken gespeichert sind. Auf Ver-
langen des Betroffenen ist diesen Daten für die
Dauer der Speicherung seine Gegendarstellung
beizufügen. Die Daten dürfen nicht ohne diese
Gegendarstellung übermittelt werden.

(6) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind
oder deren Richtigkeit bestritten wird, müssen
bei der geschäftsmäßigen Datenspeicherung
zum Zweck der Übermittlung außer in den Fällen
des Absatzes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt
oder gelöscht werden, wenn sie aus allgemein
zugänglichen Quellen entnommen und zu Do-
kumentationszwecken gespeichert sind. Auf Ver-
langen des Betroffenen ist diesen Daten für die
Dauer der Speicherung seine Gegendarstellung
beizufügen. Die Daten dürfen nicht ohne diese
Gegendarstellung übermittelt werden.

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der
Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Spei-
cherung sind die Stellen zu verständigen, denen
im Rahmen einer Datenübermittlung diese Da-
ten zur Speicherung weitergegeben werden,
wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordert und schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen nicht entgegenstehen.

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der
Sperrung bestrittener Daten sowie der Löschung
oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Spei-
cherung sind die Stellen zu verständigen, denen
im Rahmen einer Datenübermittlung diese Da-
ten zur Speicherung weitergegeben wurdenwer-
den, wenn dies keinen unverhältnismäßigen
Aufwand erfordert und schutzwürdige Interes-
sen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des
Betroffenen nur übermittelt oder genutzt wer-
den, wenn
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Be-

hebung einer bestehenden Beweisnot oder
aus sonstigen im überwiegenden Interesse
der verantwortlichen Stelle oder eines Drit-
ten liegenden Gründen unerläßlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt
werden dürften, wenn sie nicht gesperrt

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des
Betroffenen nur übermittelt oder genutzt wer-
den, wenn
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Be-

hebung einer bestehenden Beweisnot oder
aus sonstigen im überwiegenden Interesse
der verantwortlichen Stelle oder eines Drit-
ten liegenden Gründen unerläßlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt
werden dürften, wenn sie nicht gesperrt
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wären. wären.

Dritter Unterabschnitt Dritter Unterabschnitt
Aufsichtsbehörde Aufsichtsbehörde
§ 38 Aufsichtsbehörde § 38 Aufsichtsbehörde
(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung

dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über
den Datenschutz, soweit diese die automatisier-
te Verarbeitung personenbezogener Daten oder
die Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten in oder aus nicht automatisierten
Dateien regeln einschließlich des Rechts der
Mitgliedstaaten in den Fällen des § 1 Abs. 5. Sie
berät und unterstützt die Beauftragten für den
Datenschutz und die verantwortlichen Stellen
mit Rücksicht auf deren typische Bedürfnisse.
Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr gespei-
cherten Daten nur für Zwecke der Aufsicht ver-
arbeiten und nutzen; § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6
und 7 gilt entsprechend. Insbesondere darf die
Aufsichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht Daten
an andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie
leistet den Aufsichtsbehörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf Ersuchen
ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt die Auf-
sichtsbehörde einen Verstoß gegen dieses Ge-
setz oder andere Vorschriften über den Daten-
schutz fest, so ist sie befugt, die Betroffenen
hierüber zu unterrichten, den Verstoß bei den
für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen
Stellen anzuzeigen sowie bei schwerwiegenden
Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde zur
Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen
zu unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig,
spätestens alle zwei Jahre, einen Tätigkeitsbe-
richt. § 21 Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 bis 7 gel-
ten entsprechend.

(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung
dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über
den Datenschutz, soweit diese die automatisier-
te Verarbeitung personenbezogener Daten oder
die Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten in oder aus nicht automatisierten
Dateien regeln einschließlich des Rechts der
Mitgliedstaaten in den Fällen des § 1 Abs. 5. Sie
berät und unterstützt die Beauftragten für den
Datenschutz und die verantwortlichen Stellen
mit Rücksicht auf deren typische Bedürfnisse.
Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr gespei-
cherten Daten nur für Zwecke der Aufsicht ver-
arbeiten und nutzen; § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6
und 7 gilt entsprechend. Insbesondere darf die
Aufsichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht Daten
an andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie
leistet den Aufsichtsbehörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union auf Ersuchen
ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt die Auf-
sichtsbehörde einen Verstoß gegen dieses Ge-
setz oder andere Vorschriften über den Daten-
schutz fest, so ist sie befugt, die Betroffenen
hierüber zu unterrichten, den Verstoß bei den
für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen
Stellen anzuzeigen sowie bei schwerwiegenden
Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde zur
Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen
zu unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig,
spätestens alle zwei Jahre, einen Tätigkeitsbe-
richt. § 21 Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 bis 7 gel-
ten entsprechend.

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der nach
§ 4d meldepflichtigen automatisierten Verarbei-
tungen mit den Angaben nach § 4e Satz 1. Das
Register kann von jedem eingesehen werden.
Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf die
Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die
Angabe der zugriffsberechtigten Personen.

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der nach
§ 4d meldepflichtigen automatisierten Verarbei-
tungen mit den Angaben nach § 4e Satz 1. Das
Register kann von jedem eingesehen werden.
Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf die
Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die
Angabe der zugriffsberechtigten Personen.

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen sowie
die mit deren Leitung beauftragten Personen
haben der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die
für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der Aus-
kunftspflichtige kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der
Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen sowie
die mit deren Leitung beauftragten Personen
haben der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die
für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der Aus-
kunftspflichtige kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der
Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle (4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle
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beauftragten Personen sind befugt, soweit es zur
Erfüllung der der Aufsichtsbehörde übertrage-
nen Aufgaben erforderlich ist, während der Be-
triebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und
Geschäftsräume der Stelle zu betreten und dort
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen.
Sie können geschäftliche Unterlagen, insbeson-
dere die Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 sowie
die gespeicherten personenbezogenen Daten
und die Datenverarbeitungsprogramme, einse-
hen. § 24 Abs. 6 gilt entsprechend. Der Aus-
kunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dul-
den.

beauftragten Personen sind befugt, soweit es zur
Erfüllung der der Aufsichtsbehörde übertrage-
nen Aufgaben erforderlich ist, während der Be-
triebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und
Geschäftsräume der Stelle zu betreten und dort
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen.
Sie können geschäftliche Unterlagen, insbeson-
dere die Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 sowie
die gespeicherten personenbezogenen Daten
und die Datenverarbeitungsprogramme, einse-
hen. § 24 Abs. 6 gilt entsprechend. Der Aus-
kunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dul-
den.

(5) Zur Gewährleistung des Datenschutzes nach die-
sem Gesetz und anderen Vorschriften über den
Datenschutz, soweit diese die automatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten oder
die Verarbeitung personenbezogener Daten in
oder aus nicht automatisierten Dateien regeln,
kann die Aufsichtsbehörde anordnen, dass im
Rahmen der Anforderungen nach § 9 Maßnah-
men zur Beseitigung festgestellter technischer
oder organisatorischer Mängel getroffen wer-
den. Bei schwerwiegenden Mängeln dieser Art,
insbesondere, wenn sie mit besonderer Gefähr-
dung des Persönlichkeitsrechts verbunden sind,
kann sie den Einsatz einzelner Verfahren unter-
sagen, wenn die Mängel entgegen der Anord-
nung nach Satz 1 und trotz der Verhängung eines
Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit besei-
tigt werden. Sie kann die Abberufung des Beauf-
tragten für den Datenschutz verlangen, wenn er
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche
Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(5) Zur Gewährleistung der Einhaltung dieses Geset-
zes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz kann die Aufsichtsbehörde Maßnahmen
zur Beseitigung festgestellter Verstöße bei der
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten oder technischer oder or-
ganisatorischer Mängel anordnen. Bei schwer-
wiegenden Verstößen oder Mängeln, insbeson-
dere solchen, die mit einer besonderen Gefähr-
dung des Persönlichkeitsrechts verbunden sind,
kann sie die Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung oder den Einsatz einzelner Verfahren un-
tersagen, wenn die Verstöße oder Mängel ent-
gegen der Anordnung nach Satz 1 und trotz der
Verhängung eines Zwangsgeldes nicht in ange-
messener Zeit beseitigt werden. Zur Gewährleis-
tung des Datenschutzes nach diesem Gesetz und
anderen Vorschriften über den Datenschutz, so-
weit diese die automatisierte Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten oder die Verarbeitung
personenbezogener Daten in oder aus nicht au-
tomatisierten Dateien regeln, kann die Auf-
sichtsbehörde anordnen, dass im Rahmen der
Anforderungen nach § 9 Maßnahmen zur Besei-
tigung festgestellter technischer oder organisa-
torischer Mängel getroffen werden. Bei schwer-
wiegenden Mängeln dieser Art, insbesondere,
wenn sie mit besonderer Gefährdung des Per-
sönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie den
Einsatz einzelner Verfahren untersagen, wenn
die Mängel entgegen der Anordnung nach Satz 1
und trotz der Verhängung eines Zwangsgeldes
nicht in angemessener Zeit beseitigt werden. Sie
kann die Abberufung des Beauftragten für den
Datenschutz verlangen, wenn er die zur Erfüllung
seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und
Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen er-
mächtigten Stellen bestimmen die für die Kon-
trolle der Durchführung des Datenschutzes im
Anwendungsbereich dieses Abschnittes zustän-
digen Aufsichtsbehörden.

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen er-
mächtigten Stellen bestimmen die für die Kon-
trolle der Durchführung des Datenschutzes im
Anwendungsbereich dieses Abschnittes zustän-
digen Aufsichtsbehörden.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die
den Vorschriften dieses Abschnittes unterlie-
genden Gewerbebetriebe bleibt unberührt.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die
den Vorschriften dieses Abschnittes unterlie-
genden Gewerbebetriebe bleibt unberührt.
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Vierter Abschnitt Vierter Abschnitt
Sondervorschriften Sondervorschriften

§ 42a Informationspflicht bei unrechtmäßiger Kenntnis-
erlangung von Daten

Stellt eine nichtöffentliche Stelle im Sinne des
§ 2 Absatz 4 oder eine öffentliche Stelle nach
§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 fest, dass bei ihr
gespeicherte
1. besondere Arten personenbezogener Daten

(§ 3 Absatz 9),
2. personenbezogene Daten, die einem Be-

rufsgeheimnis unterliegen,
3. personenbezogene Daten, die sich auf

strafbare Handlungen oder Ordnungswid-
rigkeiten oder den Verdacht strafbarer
Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten
beziehen oder

4. personenbezogene Daten zu Bank- oder
Kreditkartenkonten

unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige
Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis ge-
langt sind und drohen schwerwiegende Beein-
trächtigungen für die Rechte oder schutzwürdi-
gen Interessen der Betroffenen, hat sie dies nach
den Sätzen 2 bis 5 unverzüglich der zuständigen
Aufsichtsbehörde sowie den Betroffenen mitzu-
teilen. Die Benachrichtigung des Betroffenen
muss unverzüglich erfolgen, sobald angemesse-
ne Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergrif-
fen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind
und die Strafverfolgung nicht mehr gefährdet
wird. Die Benachrichtigung der Betroffenen
muss eine Darlegung der Art der unrechtmäßi-
gen Kenntniserlangung und Empfehlungen für
Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteili-
ger Folgen enthalten. Die Benachrichtigung der
zuständigen Aufsichtsbehörde muss zusätzlich
eine Darlegung möglicher nachteiliger Folgen der
unrechtmäßigen Kenntniserlangung und der von
der Stelle daraufhin ergriffenen Maßnahmen
enthalten. Soweit die Benachrichtigung der Be-
troffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordern würde, insbesondere aufgrund der
Vielzahl der betroffenen Fälle, tritt an ihre Stelle
die Information der Öffentlichkeit durch Anzei-
gen, die mindestens eine halbe Seite umfassen,
in mindestens zwei bundesweit erscheinenden
Tageszeitungen oder durch eine andere, in ihrer
Wirksamkeit hinsichtlich der Information der Be-
troffenen gleich geeignete Maßnahme. Eine Be-
nachrichtigung, die der Benachrichtigungspflich-
tige erteilt hat, darf in einem Strafverfahren oder
in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten gegen ihn oder einen in § 52
Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten
Angehörigen des Benachrichtigungspflichtigen
nur mit Zustimmung des Benachrichtigungs-
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pflichtigen verwendet werden.

Fünfter Abschnitt Fünfter Abschnitt
Schlussvorschriften Schlussvorschriften
§ 43 Bußgeldvorschriften § 43 Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung

mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig macht,

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils
auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen
Beauftragten für den Datenschutz nicht,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig bestellt,

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig un-
terrichtet oder nicht sicherstellt, dass der
Betroffene Kenntnis erhalten kann,

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezo-
gene Daten übermittelt oder nutzt,

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort
bezeichneten Gründe oder die Art und Wei-
se ihrer glaubhaften Darlegung nicht auf-
zeichnet,

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezo-
gene Daten in elektronische oder gedruckte
Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder ver-
gleichbare Verzeichnisse aufnimmt,

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme
von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht,
nicht richtig oder nicht vollständig benach-
richtigt,

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Ge-
gendarstellung übermittelt,

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz
1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder
eine Maßnahme nicht duldet oder

11. einer vollziehbaren Anordnung nach §
38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung

mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht,

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils
auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen
Beauftragten für den Datenschutz nicht,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig bestellt,

2a. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht ge-
währleistet, dass die Datenübermittlung
festgestellt und überprüft werden kann,

2b. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in
der vorgeschriebenen Weise erteilt oder
entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor
Beginn der Datenverarbeitung von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffe-
nen technischen und organisatorischen
Maßnahmen überzeugt,

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffe-
nen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass
der Betroffene Kenntnis erhalten kann,

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strenge-
re Form verlangt,

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezo-
gene Daten übermittelt oder nutzt,

4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mittei-
lung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig macht,

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort
bezeichneten Gründe oder die Art und Wei-
se ihrer glaubhaften Darlegung nicht auf-
zeichnet,

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezo-
gene Daten in elektronische oder gedruckte
Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder
vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme
von Kennzeichnungen nicht sicherstellt,

7a.  entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlan-
gen nicht richtig behandelt,

7b.  entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbrau-
cher nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig unterrichtet,

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
benachrichtigt,

8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz
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1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34
Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2
oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erteilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten
nicht speichert,

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt,

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffe-
nen nicht oder nicht rechtzeitig an die an-
dere Stelle verweist,

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne
Gegendarstellung übermittelt,

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz
1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt
oder eine Maßnahme nicht duldet oder

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38
Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. unbefugt personenbezogene Daten, die

nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder
verarbeitet,

2. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf
mittels automatisierten Verfahrens bereit-
hält,

3. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder
sich oder einem anderen aus automatisier-
ten Verarbeitungen oder nicht automatisier-
ten Dateien verschafft,

4. die Übermittlung von personenbezogenen
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,
durch unrichtige Angaben erschleicht,

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz
1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39
Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermit-
telten Daten für andere Zwecke nutzt, indem
er sie an Dritte weitergibt, oder

6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1
Satz 1 bezeichneten Merkmale oder entge-
gen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in § 40 Abs. 2 Satz
2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelan-
gaben zusammenführt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig
1. unbefugt personenbezogene Daten, die

nicht allgemein zugänglich sind, erhebt
oder verarbeitet,

2. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf
mittels automatisierten Verfahrens bereit-
hält,

3. unbefugt personenbezogene Daten, die
nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder
sich oder einem anderen aus automatisier-
ten Verarbeitungen oder nicht automati-
sierten Dateien verschafft,

4. die Übermittlung von personenbezogenen
Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,
durch unrichtige Angaben erschleicht,

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5
Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4,
§ 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die
übermittelten Daten für andere Zwecke
nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt,
oder

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss ei-
nes Vertrages von der Einwilligung des Be-
troffenen abhängig macht,

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für die
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz
3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort
genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe
zusammengeführt oderentgegen § 30 Abs.
1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 bezeichne-
ten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 2
Satz 3 die in § 40 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten



Seite 34 von 35

Merkmale mit den Einzelangaben zusam-
menführt.

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absat-
zes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzig-
tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit
einer Geldbuße bis zu zweihundertfünfzigtau-
send Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absat-
zes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
fünfundzwanzigtausend Euro, in den Fällen des
Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihun-
derttausend zweihundertfünfzigtausend Euro
geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirt-
schaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Rei-
chen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür
nicht aus, so können sie überschritten werden.

Sechster Abschnitt Sechster Abschnitt
Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften

§ 47 Übergangsregelung
Für die Verarbeitung und Nutzung vor dem
1. September 2009 erhobener und gespeicherter
Daten ist § 28 in der bis dahin geltenden Fassung
weiter anzuwenden
1. für Zwecke der Markt- und Meinungsfor-

schung bis zum 31. August 2010,
2. für Zwecke der Werbung bis zum 31. Au-

gust 2012.
§ 48 Bericht der Bundesregierung

Die Bundesregierung berichtet dem Bundestag
1. bis zum 31. Dezember 2012 über die Aus-

wirkungen der §§ 30a und 42a,
2. bis zum 31. Dezember 2014 über die Aus-

wirkungen der Änderungen der §§ 28 und
29.

Sofern sich aus Sicht der Bundesregierung ge-
setzgeberische Maßnahmen empfehlen, soll der
Bericht einen Vorschlag enthalten.

Anlage (zu § 9 Satz 1) Anlage (zu § 9 Satz 1)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2003, 88
Werden personenbezogene Daten automatisiert
verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördli-
che oder innerbetriebliche Organisation so zu
gestalten, dass sie den besonderen Anforderun-
gen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind
insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je
nach der Art der zu schützenden personenbezo-
genen Daten oder Datenkategorien geeignet
sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbei-

tungsanlagen, mit denen personenbezogene
Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu
verwehren (Zutrittskontrolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssys-
teme von Unbefugten genutzt werden kön-
nen (Zugangskontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung ei-
nes Datenverarbeitungssystems Berechtig-

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2003, 88
Werden personenbezogene Daten automatisiert
verarbeitet oder genutzt, ist die innerbehördli-
che oder innerbetriebliche Organisation so zu
gestalten, dass sie den besonderen Anforderun-
gen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind
insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je
nach der Art der zu schützenden personenbezo-
genen Daten oder Datenkategorien geeignet
sind,
1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbei-

tungsanlagen, mit denen personenbezogene
Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu
verwehren (Zutrittskontrolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssys-
teme von Unbefugten genutzt werden kön-
nen (Zugangskontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung ei-
nes Datenverarbeitungssystems Berechtig-
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ten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsbe-
rechtigung unterliegenden Daten zugreifen
können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert,
verändert oder entfernt werden können
(Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene
Daten bei der elektronischen Übertragung
oder während ihres Transports oder ihrer
Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können, und dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche Stellen
eine Übermittlung personenbezogener Da-
ten durch Einrichtungen zur Datenübertra-
gung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich über-
prüft und festgestellt werden kann, ob und
von wem personenbezogene Daten in Da-
tenverarbeitungssysteme eingegeben, ver-
ändert oder entfernt worden sind (Eingabe-
kontrolle),

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene
Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auf-
traggebers verarbeitet werden können (Auf-
tragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene
Daten gegen zufällige Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen
Zwecken erhobene Daten getrennt verarbei-
tet werden können.

ten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsbe-
rechtigung unterliegenden Daten zugreifen
können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der
Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert,
verändert oder entfernt werden können
(Zugriffskontrolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene
Daten bei der elektronischen Übertragung
oder während ihres Transports oder ihrer
Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt
werden können, und dass überprüft und
festgestellt werden kann, an welche Stellen
eine Übermittlung personenbezogener Da-
ten durch Einrichtungen zur Datenübertra-
gung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu gewährleisten, dass nachträglich über-
prüft und festgestellt werden kann, ob und
von wem personenbezogene Daten in Da-
tenverarbeitungssysteme eingegeben, ver-
ändert oder entfernt worden sind (Eingabe-
kontrolle),

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene
Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auf-
traggebers verarbeitet werden können (Auf-
tragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene
Daten gegen zufällige Zerstörung oder Ver-
lust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen
Zwecken erhobene Daten getrennt verarbei-
tet werden können.

Eine Maßnahme nach Satz 2 Nummer 2 bis 4 ist
insbesondere die Verwendung von dem Stand
der Technik entsprechenden Verschlüsselungs-
verfahren.

***
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